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Eingangsformel

Auf Grund des § 11 Abs. 1 Satz 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 27.
April 2002 (BGBI. | S. 1467) verordnet das Bundesministerium des Innern im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Arbeit und Sozialordnung:

8 1 Sachlicher Geltungsbereich
Die Verordnung gilt fir:
1. Internetauftritte und -angebote,
2. Intranetauftritte und -angebote, die 6ffentlich zuganglich sind, und

3. mittels Informationstechnik realisierte grafische Programmoberflachen, die
offentlich zugénglich sind,

der Behorden der Bundesverwaltung.
§ 2 Einzubeziehende Gruppen behinderter Menschen

Die Gestaltung von Angeboten der Informationstechnik (8 1) nach dieser Verordnung
ist dazu bestimmt, behinderten Menschen im Sinne des § 3 des
Behindertengleichstellungsgesetzes, denen ohne die Erfullung zuséatzlicher



Bedingungen die Nutzung der Informationstechnik nur eingeschrankt moéglich ist, den
Zugang dazu zu erdéffnen.

8 3 Anzuwendende Standards

Die Angebote der Informationstechnik (8 1) sind gemalf der Anlage zu dieser
Verordnung so zu gestalten, dass

1. alle Angebote die unter Prioritat | aufgefiihrten Anforderungen und Bedingungen
erfillen und

2. zentrale Navigations- und Einstiegsangebote zusatzlich die unter Prioritat Il
aufgefuihrten Anforderungen und Bedingungen bericksichtigen.

8 4 Umsetzungsfristen fur die Standards

(1) Die in 8 1 dieser Verordnung genannten Angebote, die nach Inkrafttreten dieser
Verordnung neu gestaltet oder in wesentlichen Bestandteilen oder grof3erem Umfang
verandert oder angepasst werden, sind gemal 8§ 3 dieser Verordnung zu erstellen.
Mindestens ein Zugangspfad zu den genannten Angeboten soll mit der Freischaltung
dieser Angebote die Anforderungen und Bedingungen der Prioritat | der Anlage zu
dieser Verordnung erfullen. Spatestens bis zum 31. Dezember 2005 miissen alle
Zugangspfade zu den genannten Angeboten die Anforderungen und Bedingungen
der Prioritat | der Anlage dieser Verordnung erfillen.

(2) Angebote, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung im Internet oder im Intranet (8 1
Nr. 2) veroffentlicht wurden, sind bis zum 31. Dezember 2003 gemaf § 3 dieser
Verordnung zu gestalten, wenn diese Angebote sich speziell an behinderte
Menschen im Sinne des 8 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes richten.

(3) Soweit nicht Absatz 2 gilt, sind die Angebote, die vor Inkrafttreten dieser
Verordnung im Internet oder im Intranet (8 1 Nr. 2) veroffentlicht wurden, bis zum 31.
Dezember 2005 gemal 8§ 3 dieser Verordnung zu gestalten.

§ 5 Folgenabschatzung
Die Verordnung ist unter Beriicksichtigung der technischen Entwicklung regelméafig

zu Uberprufen. Sie wird spatestens nach Ablauf von drei Jahren nach ihrem
Inkrafttreten auf ihre Wirkung Uberpruft.

8 6 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.
Anlage (zu den 88 3 und 4 Abs. 1)

< Fundstelle des Originaltextes: BGBI. | 2002, 2655 - 2662 >
(Teil 1)

Anmerkung:

Diese Anlage wird hier nicht wiedergegeben.



	Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV) 
	Inhaltsverzeichnis 
	Eingangsformel 
	§ 1 Sachlicher Geltungsbereich 
	§ 2 Einzubeziehende Gruppen behinderter Menschen 
	§ 3 Anzuwendende Standards 
	§ 4 Umsetzungsfristen für die Standards 
	§ 5 Folgenabschätzung 
	§ 6 Inkrafttreten 


